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A. BekaaniEn&c'hiiarigeft des Landkreises

L Kaushnltssatzurig mH Lk.usnaUsplan 2003

(Bcschluss-Nr. 29.1/32/03)

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree beschließt die 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan fiir das Haushaltsjahr 
2002. “ * Als geringfügig im Sinne des § 79 Abs. 3 der 

Gemeindeordnung fiir das Land Brandenburg gelten 
Ausgaben für Baumaßnahmen, wenn diese nicht mehr a'.s 
450.000 6 betragen.

3.

Haushaitssaizung 
Landkreis Oder-Spree 

für das Haushaltsjahr 2003 4.1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben können nur 
finanziert werden, wenn die Bedingungen des § 81 tier 
Gemeindeordnung fiir das Land Brandenburg erfüllt sind. 
Sie werden als unerheblich in folgendem Umfang 
festgesetzt:

über- und außerplanmäßige Ausgaben in unbeschränkte:' 
Höhe, wenn sie durch zweckgebundene Einnahme:'; 
gedeckt sind (wirtschaftlich durchlaufend bzw. Rück
zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen).

Aufgrund des § 76 der Gemeindeordnung fiir das Land 
Brandenburg (Gemeindeordnung - GO) vom 15. 10. 1993 
(GVB1. Bbg Teil I Nr. 22 vom IS. 10. 1993) wird nach 
Beschluss des Kreistages vom 25. 03. 2003 folgende 
Haushaitssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2003 wird

4.2. Als erheblich sind alle über- und außerplanmäßiger. 
Ausgaben im Sinne des § 81 Abs. 1 GO vom, 15. iö. 
1993 anzusehen, wenn sie bei den einzelnen Haushaus
stellen bzw. im Sammclnachweis derim Verwaltungshausfialt

in der Einnahme auf 
in der Ausgabe auf

144.919.900 € 
144.919.900 €

2CC.G0U CHauptgruppe 4
Personalausgaben (insgesamt)

und
150.000 SHauptgruppe 5/6 

Sächlicher Vcrwaltungs- und Bctriebsaufwana
2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 
in der Ausgabe auf

37.163.000 € 
37.163.000 6 iso.: 30 s

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für investi.to
nen)

Hauptgruppe 7
festgesetzt.

§2

Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite auf 
der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungscrmächtigungen auf 
der Höchstbetrag der 
Kassenkredite auf

100.006 SHauptgruppe 8 
Sonstige Finanzausgaben1. 06

2.
3.585.000 6 Gruppe 93 

Vermögenserwerb
100.006 5

3.
5.000.000 6

150.06j €Gruppen 94/95/96 
Baumaßnahmen

§3

Der Umlagesatz für die Krcisumlagc wird für das Haushaltsjahr 
2003 mit 40,00 % der Uinlagcgrundlagen der Städte und 
Gemeinden des Landkreises Oder-Spree festgesetzt.

100.060 SGruppe 97 
Tilgung

§ Gruppe 98
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

150.060 0

1. Ais erheblich im Sinne des § 79 Abs. 2 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg gilt ein 
Fehlbetrag, der 2,5 v.H. des Gesamihaushaltsvolumens 
des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

Gruppe 99
Sonstiges (Krcditbcschaffungskosten)

50.006 S

2. Als erheblich sind Mehrausgaben im Sinne des § 79 Abs. 
2 Nr. 2 der Gemeindeordnung anzusehen, wenn sie bei 
einzelnen Haushaitsstellen 1,0 v. H. des Gesamthaus
haltsvolumens des laufenden Haushaltsjahres überstei
gen.

des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

4.3. Über- und außerplanmäßige Verpfliclitungsermächiigun- 
gen gemäß § 84 Abs. 5 GO vom 15. 10. 1993 sind 
erheblich, wenn sic bei der einzelnen Haushaiisstcile 
250.000 6 übersteigen.
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4.4. Die Befugnis des Kämmerers über die Genehmigung von 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 81 Abs.
1 sowie über- und außerplanmäßige Verpl'lichtungser- 
mächtigungen gemäß § 84 Abs. 5 Gcmeindcordmmg 
vom 15. 10. 1993 wird auf die in 4.1. bis 4.3. genannten 
Beträge beschränkt.

Übersteigen über- und außerplanmäßige Ausgaben bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen die unter 4.2. und 4.3. 
genannten Beträge, ist die Zustimmung des Kreistages 
erforderlich.

4.5. über die vom Kämmerer erteilten Genehmigungen zur 
Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben • 
bzw. zum Eingehen von Verpflichtungscrmächtigungcn
ist der Kreistag im Zusammenhang mit der Berichter
stattung über die Erfüllung des Haushaltsplanes 2003 per 
30. 09. 2003 und per 31. 12. 2003 zu informieren.

II. Wirtschaftsplan “Bevölkerungsschutz” - Eigennefrleb 
des Landkreises Oder-Spree für das Wirtschaftsjahr 2005

(Beschluss-Nr. 29.1/32/03)

Bevölkerungsschlitz
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Zusammenstellung nach § 15 Abs. I EigV für das 
Wirtschaftsjahr 2003

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenoctricbsverovdr.uvig in 
Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gemcindeordnung hai der 
Kreistag durch Beschluss vom 25. 03. 2003 den WLtschaks- 
plan für das Wirtschaftsjahr 2003 fcstgcstcllt:

Es betragen

im Erfolgsplan

die Erträge 
die Aufwendungen 
der Jahresgewinn

im Vermögcnsplan

die Einnahmen 
die Ausgaben

Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite auf

der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigimgcn 
der Höchstbetrag der 
Kassenkredite

1.

1.1.

8.920.700 Euro 
8.920.700 Euro 

0 Ei.: o

Beeskow, den 25. 03. 2003

Fiizke
Vorsitzende des Kreistages

Zalcnga 
Land rat

1.2.

55LOCO Euro 
551.000 Euro

2.

0 Euro2.1.
Bekanntmachung de/ Haushultssatzung 2003 2.2.

0 Euro
Gemäß § 78 Absatz 5 dev Gemcindeordnung für das Land 
Brandenburg (Gemcindeordnung - GO) vom 15.10.1993 
(CVSi. Bog. Teil I Nr. 22 vom 18.10.1993) wird die 
vorstehende Kaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2003 
hiermit öffentlich bckannigemachi.

2.3.
; .496.200 Euro

Beeskow, den 25.03. 2003

Die Haushaltssatzung 2003 enthält keine genehmigungspflich
tigen Veile. Fitzke

Vorsitzende des Kreistages
Zaienga
Landvat

in den Haushaltsplan 2003 kann in der Kreisvcrwaltung, R.- 
Breitscheid-Straße 7, 1584S Beeskow, Zimmer 320, während 
der Sprechzeiten Einsicht genommen werden. Bekanntmachung des Wirtschaftspianes

des „Bevölkerungsschutz - Eigenbetrieb des f
Oder-Spree“ für das Haushaltsjahr 2003

.vu, kreis;-::

Beeskow, den 28.03.2003
Gemäß § 15 Absatz 2 der Verordnung über die HigcnnckVbe 
der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) vorn 27. ::5. 
1995 (GVBI. Bbg Teil I Nr. 29 vom 20. 04. 1995) V 
Verbindung mit § 7S Absatz 5 der Gemeindeordnung für cas 
Land Brandenburg (Gemcindeordnung - GO) vom .5.10,1993 
(GVBI. Bbg. Teil I Nr. 22 vom 18.10.1993) wird de: 
vorstehende Wirtschaftsplan des „Bevölkerungsschmz - 
Eigenbetricb des Landkreises Oder-Spree“ für das 
Haushaltsjahr 2003 hiermit öffentlich Dckanntgemadk.

Zaienga
Landrat

In den Wirtschaftsplan 2003 kann in der Kreisverwaiijng. R.- 
Breitschcid-Slraße 7, 15848 Beeskow. Zimmer 320, während 
der Sprechzeiten Einsicht genommen werden.

Beeskow, den 28.03. 2003

Zaienga
Landrat
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sii• Wirtschaftsplan des Ligenbetriebes “Burg Beeskow, 
Kultur* und Biklungszentrum des Landkreises Oder
Spree” für das Wirtschaftsjahr 2003

IV. Wirtschaftsplan 
Wirtschaftsunternehmens Entsorgung 
Wirtschaftsjahr 2003

des Kojnn'.unaren 
für gss

(Beschlu ss-Nr. 29.1/32/03)

Eigenbetrieb ..Burg Beeskow, Kultur- und Bildungszentrum 
dos Landkreises Oder-Spree"

(Bescbluss-Nr. 29.1/32/03)

Kommunales Wirtschaftsimternehmen Entsorgung 
Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree

Zusammenstellung nach § 15 ALs. 1 EigV fiir das 
Wirtschaftsjahr 2003

Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 EigV für das 
Wirtschaftsjahr 2GÖ3

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung in 
Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gemeindeordmmg hat der 
Kreistag ciurch Beschluss vom 25. 03. 2003 den Wirtschafls- 
pian für das Wirtschaftsjahr 2003 festgestcllt:

1. Es betragen

1.1. im Erfoigsptan

die Ertrage 
die Aufwendungen 
der Jahresgewinn

1.2. im Vermögcnsplan

die Einnahmen 
die Ausgaben

2. Es werden festgesetzt:

2.1 .der Gesamtbetrag der Kredite auf
2.2, der Gesamtbetrag der 

Verpflichtungsermächiigungen
2.3. der Höchsibcirag der Kassenkredite 25.000 Euro

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbeiriebsverordmmg in 
Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gcmcindcordnung hat der 
Kreistag durch Beschluss vom 25. 03. 2003 den Wirischaftsman 
fiir das Wirtschaftsjahr 2003 fcstgostcilt:

Es betragen

1.1. im Erfolgspian

die Erträge 
die Aufwendungen 
der Jahresgewinn

1.2. im Vermögcnsplan 

die Einnahmen
die Ausgaben 8.392.500 Euro 

Es werden festgesetzt:

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf
2.2. der Gesamtbetrag der 

Verpflichnmgsermächtigungen
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite

1.

i 1.730.300 Euro 
11.692.800 Euro 
, 37.500 Euro

372.600 Euro 
372.600 Euro 

0 Euro

20.000 Euro 
20.000 Euro

8.392.5(3. Euro

2.

0 Eure0 Euro

2.90S.000 cturo 
500,000 Et:ro

0 Euro

Beeskow. den 25. 03. 2003 Beeskow, den 25.03. 2003

Fitzke
Vorsitzende des Kreistages

Zalenga 
Land rat

Fitzke
Vorsitzende des Kreistages

Zalenga
Landrat

Bekmiotmachnng des Whksehaftsplanes 
des Eigen.;etnebes „Burg Beeskow, Kultur- und 
BilcHingst vmtrn.m des Landkreises Oder-Spree“ 

für das Hausaaltsjahr 2003

Bekanntmachung des Wirtschafrspianes 
des kommunalen Wirtschafcsuruernehmens Entsorgung 

für das Haushaltsjahr 2003

Gemäß § 15 Absatz 2 der Verordnung über die Eigenbetriebe 
der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) vom 27. 
03. 1995 (GVBI. Bbg Teil I Nr. 29 vom 20. 04. 1995) in 
Verbindung mit § 7S Absatz 5 der Gemeindeordmmg für das 
Land Brandenburg (Gemeindeordnung - GO) vom 15.1 C.:993 
(GVBI. Bbg. Teil I Nr. 22 vom 18.10.1993) wird aer 
vorstehende Wirtschaftsplan des kommunalen WirtscbaO'sim- 
ternehmens Entsorgung für das Haushaltsjahr 2003 hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.

Gemäß § 15 Absatz 2 der Verordnung über die Eigenbetriebe 
der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) vom 27. 03. 
1995 (GVBI. Bbg Teil I Nr. 29 vom 20. 04. 1995) in 
Verbindung mit § 78 Absatz 5 der Gemeindeordnung für das 
Land Brandenburg (Gcmeindcordnung - GO) vom 15.10.1993 
(GVBI. Bbg. Teil 1 Nr. 22 vom 18.10.1993) wird der 
vorstehende Wirtschaftsplan des Eigenbetriebcs „Burg 
Beeskow, Kultur- und Biklungszentrum des Landkreises Oder
Spree“ für das Haushaltsjahr 2003 hiermit öffentlich 
bckanmgcmacht.

In den Wirischaftsplan 2003 kann in der Kreisverwaltung, R.- 
Breitscheid-Straße 7, 1584S Beeskow, Zimmer 320, während 
der Sprechzeiten Einsicht genommen werden.

In den Wirischaftsplan 2003 kann in der Kreisverwakung, R.- 
Sreitschcid-Straßc 7, 15848 Beeskow, Zimmer 320. warnend 
der Sprechzeiten Einsicht genommen werden.

Beeskow, den 28.03.2003Beeskow, den 28. 03. 2003

Zalenga 
Land rat

Zalenga
Landrat
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1. Satzung zur Änderung der Satzung des örriiCwcn 1 
Trägers der Sozialhilfe über die DurchfiiV.nmo der j 
Sozialhilfe i

V. y/iitschaus.ihni des Kreisk.ankenhauses Beeskow für 
das Wirtschaftsjahr 2003

VI.)

(Beschiuss-Nr. 29.1/32/03)

Kreiskrankenhaus Beeskow

(Bcschluss-Nr. 5/30//03)

1. Satzung zur Änderung der Satzung des ördiche.. 
Trägers der Sozialhilfe über die Durchführung der 

Sozialhilfe im Landkreis Oder-Spree 
(Beschluss-Nr. 1/15/00 vom 12. Dezember 203;))

2usanmiensteüung imcu § .5 Ans. 1 EigV für das 
Wirtschaftsjahr 2003

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsvcrordmmg in 
Verbindung mit § 95 Abs. 3 dev Gcmcindeordnung hat der 
Kreistag durch Beschluss vom 25. 03. 2003 den Wirtschafls- 
plan für das Wirtschaftsjahr 2003 festgcstellt:

1. Es betragen

1.!. im Erfolgsplan

die Erträge 
ciie Aufwendungen 
der Jahresgewinn

1.2. im Vcrmögeiisplan

die Einnahmen 
die Ausgaben

Es werden festgesetzt:

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf
2.2. cier Gesamtbetrag der 

Verp flieh tungsermächligungcr:
2.3. tier Höchstbclrag der Kassenkrcdite

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree hat in seiner Skxnng 
am 28.01.2003 folgende Änderungen beschlossen:

Der § 3 (2) der o.g. Satzung (1/15/200) wird ersatzios 
gestrichen.

Die 1. Änderungssatz.ung tritt am 01. Apri. 2003 Ir; 
Kraft.

1.
12.000.982 Euro 
12.000.982 Euro 

0 Euro 2.

Beeskow, 13.03.2003369.000 Euro 
369.000 Euro

2. Fitzke
Vorsitzende des 
Kreistages

M. Zalenga 
Land rat0 Euro

0 Euro 
1.636.134 Euro

Bekanntmachungsanordnung
Beeskow, den 25. 03. 2003

Die vorstehende 1. Satzung zur Änderung der Satzung des 
örtlichen Trägers der Sozialhilfe über die Durchführung der 
Sozialhilfe im Landkreis Oder-Spree wird im Amtsblau für den 
Landkreis Oder-Spree öffentlich bekanntgemachi.

Fitzke
Vorsitzende des Kreistages

Zalenga
Landrat

Außerdem wird darauf hingewiesen, daß die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften cier Landkreise.Vnurig 
gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann.
Dies gilt nicht, wenn
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
- die Salzung nicht ordnungsgemäß Öffo.uilcn
bekanntgemacht worden ist,

Bekmir.unaeinmg des WirJschaftsplanes 
des Xreiskrar.kenhat'ses Beeskow 

für c:.s XmishaUsjahr 2G03

Gemäß § iS Absatz 2 cier Verordnung über die Eigenbetriebe 
der Gemeinden (Eigcnbctricbsvcrordnung - EigV) vom 27. 03. 
1995 (GVBI. Bbg Teil i Nr. 29 vom 20. 04. 1995) in 
Verbindung mit § 78 Absatz 5 der Gemcindcordnung fiir das 
Land Brandenburg (Gemcindcordnung - GO) vom 15.10.1993 
(GVBI. Bbg. Teil I Nr. 22 vom 18.10.1993) wird cier 
vorstehende Wirtschaftsplan des Krciskrankenhauses Beeskow 
für das Haushaltsjahr 2003 hiermit öffentlich bekanntgemacht.

der Landrat den Beschluss des Kreistages vorher 
beanstandet hat

oder
der Form- oder Verfahrensmangei gegenüber dem 
Landkreis vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift unc! die Tausacne 
bezeichnet worden ist, die den Mangel ergibt.

In den Wirtschaftspum 2003 kann in dev KveisverwaiUmg, R.- 
Breitscheid-Straße 7, 15848 Beeskow, Zimmer 320, während 
der Sprechzeiten Einsicht genommen werden.

Beeskow, den 13.03.2003Beeskow, den 28. 03. 2003

M. Zalenga 
Land rat

Zalenga
Landra:
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Soiltc cs bei der Festlegung der Priorität zu den einzelner, 
durch die Gemeindevertretungen vorgesehlagenen 
Vorhaben zu keiner Beschlussfassung durch den Amtsaus
schuss kommen, erarbeitet die Verwaltung des Kreises 
einen Vorschlag zur Rang- und Reihenfolge für die 
Aufnahme der Maßnahmen in die Prioriiäieniiste.

6. Die Prioritätenliste enthält unter

I. die zu beschließenden Maßnahmen einschließlich 
erforderlicher Verpflichlungsrmächtigungcn 
(finanzierbare Maßnahmen)

II. weitere wichtige Maßnahmen
(wichtige Maßnahmen, die jedoch aufgrund der Be
grenztheit der Mittel nicht in Punkt ! - zu beschließen
de Maßnahmen - aufgenommen werde:; konnten)

IH. nicht berücksichtigte und abgclchntc Maßnahmen.
Die Ablehnungen sind kurz zu begründen.

7. Zur Sicherung einer frühzeitigen Beschlussfassung der 
Prioritätcnliste ist folgende Terminkette festgelegt:

- Antragstellung der Ämter bzw. Städte und Gerneincen an 
das Amt für Krcisentwickiung in zweifache»' Ac.s.brd- 
gung bis 20.06.2003
(Anlage 2a/2b/2c/3 ),

- Prüfung der Anträge auf Förderfähigkeit und Zinha.wng 
der gesetzlichen Bestimmungen des GFG durch c,as 
Dezernat 111,
Weitergabe der Anträge an uie zuständigen Gehörnter 
bis zum 10.07.2003,
Vorabstimmungen mit den Fachämtcrn und oen Ämtern, 
amtsfreien Städten und Gemeinden des ...andkreises 
Oder-Spree und Erarbeitung des Entwurfs der Priorhö- 
lenlistc bis zum 29.08.2003,

- Beratung des Entwurfs der Prioritäteniistc 2004 mi: de;; 
Amtsdirektoren und hauptamtlichen Bürgermeistern irr. 
September 2003,

- Überarbeitung des Entwurfs der PrioritäieniisiC 20C-. 
unter Beachtung der Hinweise aus der Beratung n;h eien 
Amtsdirektoren und hauptamtlichen Bürgermeistern.

- Der überarbeitete Entwurf der Prioritätenliste 2004 isi am 
23.09.2003 im Kreistag allen Abgeordneter, in Vorbe
reitung des Haushalts- und Finanzausschusses zu überge
ben. Der Entwurf der Prioritäteniistc 20C4 wird in; 
Haushalts- und Finanzausschuss am 03.12. 2f,G3 und irn 
Kreisausschuss am 22.11.2003 beraten und zur Be
schlussfassung an den Kreistag weitergereicht.

- Beschlussfassung im Kreistag am 25.11.2003 auf der 
Grundlage der zu diesem Zeitpunkt vom Land vorliegen
den Angaben zum GFG 2004.

8. Bei Hoch- und Ticfbaumaßnahmei; (Neu- und 
Erweiterungsbauten) behält sich die Kreisvevwaltung vor. 
die nach den Verwallungsvorscnrifieii zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung Nummer 6 durch die Ämter, 
amtsfreien Städte und Gemeinden nachzuweisenden 
Unterlagen - für ausgcwähltc Bauvorhaben - zur Prüfung 
anzufordern.

VII.) IxicAtlinie zur Vergabe der Investitions* 
pauschale 2000 gemäß §§ 21 und 17 GFG

(Beschluss-Nr. 9/32/03)

Richtlinie
zur Vergabe investulonspaiischale 2004 

gemäß § i7 und § 21 GFG

Vorbemerkung;

Auf der Grundlage des Gemcindefiranzierungsgesetzes (GFG) 
§§ 17 und 21 stellt das Land Brandenburg dem Landkreis 
Oder-Spree Investitior.spauschalcn zur Förderung investiver 
Schwerpunklmaßnahmen zur Verfügung.
Diese sind nach den im Gesetz genannten Anteilen an die 
kreisangehöriger. Gemeinden weitcrzuleiten. Die Ausreichung 
der Mittel erfolgt gemäß der Prioritätcnliste, die aus den durch 
die Kreisangehörigen Gemeinden eingereichten Anträgen zu 
Schwerpunktinves.hionen zu erstehen und durch den Kreistag 
zu beschließen ist.

Um den; Wunsch c;cs Kreistages nach einer regionalen
Ausgeglichenheit hei der Mittclvergabc für Schwerpunktinve
stitionen besser Rechnung zu tragen, wird die Richtlinie für das
Jahr 2004 wie folgt gefasst:

1. Die Milteivergabe erfolgt auf der Grundlage einer 
Priori uitcniisle.
Förcierfähig nach den §§ 17 und 21 GFG sind Maßnahmen 
in den in der A.nlage 1 fesigef egten Bereichen.

2. Die Anträge (Anlage 2a/2b/2c) sind mir für Schwerpunkt
investitionen zu sichen und soilen Jahresscheiben 
enthalten, deren Realisierung in einem Jahr zu nutzbaren 
Einheiten führen. Für jede beantragte Maßnahme nach §§ 
17 und 21 GFG ist vom. Antragsteller ein Eigenmittelameil 
in Höhe von 20 % der zitwer.dungsfähigen Gesamtausga
ben einzusieilen.

3. Vorhaben, die 20Ö3 in der Prioritiucniiste unter Punkt II- 
weitere wichtige Maßr,anmen - bzw. unter Punkt lü - 
nicht berücksichtigte Maßnahmen - enthalten waren und 
im Jahr 2004 über die investitionspauschale gefördert 
werden sollen, sind erneut zu beantragen. Für im Vorjahr 
ausgesprochene Vcrpflichiungscrmächtigimgen ist die 
Notwendigkeit nachzuweisen.

4. Für die zentrale Beschaffung von weiteren Löschfahrzeu
gen werden 2004 keine GFG Mittel zur Verfügung gestellt.

5. Das Amt für Kreisentwicklung erarbeitet den Vorschlag
zur Priori täten! iste auf der Grundlage der Auflistung der 
Schwcrpunktinvesiitionen in der durch die Gemeinde
vertretung bzw. die Stadtverordnetenversammlung
beschlossenen Rangfolge (entsprechend Anlage 3) in 
Abstimmung mit den Fachämtern der Krcisverwaltung. 
Maßnahmen, für die Verpflichtungscrmächtigungcn
bewilligt wurden und Fortführungsmaßnahmen, sind 
vorrangig in die Prioritätcnliste einzuordnen.
Voraussetzung für die Aufnahme einer Maßnahme ist das 
Voriiegcn eines entsprechenden Beschlusses der Stadtver
ordnetenversammlung bzw. der Gemeindevertretung. Bei 
amtsangchörigen Gemeinden wird ein Beschluss der 
Amtsausschüsse zur Rang- und Reihenfolge der Maßnah
men der amtsangchörigen Gemeinden gewünscht.

9. Die Gewährung der Investitionspauschaie nach §§ 17 ur.c 
21 GFG erfolgt auf der Grundlage von Zuwendungsbe
scheiden, die die Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projcklförderung an Gemeinden (CV)
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ANBest-G und ANBcst-P beinhalten. Mit den Zuwen- 
dungsbeschciccn wird auch der Miltclabruf und Nachweis 
der Verwendung der Mittel geregelt.

10. Oer Kreistag ermächtigt den Kreisaiisschuss, auf Vorschlag 
der Verwaltung mit dem Beschluss Ober die Prioritäten!iste 
2004

- Mittel innerhalb vor, beschlossenen Maßnahmen 
urnzuverteiien

sowie
- Vorhaben in die Prioritäteniistc aufzunehmen. die durch 

den Kreistag ais "weitere wichtige Maßnahmen" bestä
tigt wurden.

11. Der Landrat berichtet bis zum 30. 06. 2005 über die 
Realisierung der mit der Prioritätenliste 2004 beschlosse
nen Maßnahmen.

Beeskow, der, 26.v03.2003

M. Zaienga 
Landrat

L. Fitzke 
Vorsitzende 
des Kreistages

jbekanrLnvacmrngsanordming

Die vorstehende Richtlinie zur Vergabe investitionspauschale 
2004 gemäß § i7 und § 21 GFG wird im Amtsblatt für den 
Landkreis Oder-Spree öffentlich bekannlgemaciit.
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriftcr. der L.andkreisordnung 
gegen die vors.eilende Satzung nach Ablauf eines Jahres seil 
iivrev öffentlichen BcuamUmacrnnig nient mehr geltend 
gemacht werden kann.

Dies giit nicht, wenn

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
- die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekanntgemacht worden ist,
- der Landrat c.c.i Beschluss des Kreistages vorher 

beanstandet hal
oder

der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber dem 
Landkreis vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden ist, die den Mangel ergibt.

Beeskow, 26.03.2003

M. Zaienga 
Landrat
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Anlage 1

förderbereiche für Brioritätenu.s'.e 
§ 17 GFG - Pauschalierte Förderung invesliver Maßnahmen 
§ 21 GFG - Kommunale Investitionspauschalc

Fördc/berekhe 
für Sclwevpunkirn&ßnahmci'.

Vorhaben, die in erhebacher -.uni nacohaitiger Weise in die Umwelt eingreifen, sind von den nachfolgend anf-eführicn 
Fachärrtitrn dem Umweiiamt zur Beurteilung vorzulegen.

Schulen

- Sanierung von allgemeinbildenden Schulen 
(Standort muss aus sehulcnlwicklungsplancrischei Sicht mindeslens 5 Jahre genutzt 
werden)

- Sanierung bzw. Errichtung von Sportstätten z.B. Schulsporlhallen, Kleinsportanlagen,

Verkehr 
Straßenbau
- Geh- und Radwege
- Straßenbeleuchtung
Maßnahmen nach § 13 Eisenbahnkreuzungsgesetz für den kommunalen Finanzierungs- 
ar.tcil (Driiicifinanzierung)

WohiAmgsbviv.
- Modernisierung und Instandsetzung sowie Maßnahmen zur Encrgiecinsparung 

an Wohnhäusern c ;s zu 2 WE 
Die zuwendungsfähigen Höchstgrenzen im Bereich 
Wohnungsbau werden gemäß Richtlinie zur Förderung 
der Modernisierung und Instandhaltung von Mietwohnungen (ModlnslR)
Rundenass des MSWV vom 29.08.2002,
(Amisbiaii Brandenburg Nr. 41 vom 02.10.2002) fcstgelegl.
Umweh

- für die wirtschaftliche Entwicklung bedeutsame Umwcl (Schutzmaßnahmen
- Trinkwasserversorgung
- Maßnahmen zur Energieeinsparung an Gebäuden 

.7reiTK.cnvirkchr
- Verbesserung der Fremdcnverkenrsinfraslriiktur insbesondere Vorhaben, 

deren Förderung über die Gcmcinschaftsaufgabe (GA) ausgeschlossen ist

Ligenrr.Hiei
- für Vorhaben, ciic ausschließlich gemäß § 21 GFG 

bezuschuss: weinen
- für Vorhaben, die aus anderer; Förderprogrammen bezuschusst 

werden und gemäß § 21 GFG keine Zuwendungen wegen des 
Verbots der Doppelförderimg erhalten dürfen

Förde/..ng kommun/../ .Uves.iiUnen 
soweit nicht bereits unter 1 - 5 erfasst 
Sanierung und Erweiterung öffentlicher 
Einrichtungen soziale und kulturelle Einrichtungen 
z.B.Bibliotheken,Archive, Museen,Theater,
Gemeindehäuser
Instandhaltung und Erweiterung von Freizeit- und Sporlstältcn/Turnhallen.
Instandhaltung und Erweiterung von Kinder- und 
Jugendeinrichtungen z.B. Kita, jugcndclub,Spielplatz

verantwortliches Facbam.

1. SchulverwallmigsaiTit

2. Amt für KreiserRwicklung

.A.

4. Umweliami

5. Amt für Xreisesviwlckh.og

6. Amt für Xreiserdwickk/r.g 
in Abstimmung mit betreffende;; Fachärmem

7.

Kultur- und Sportar.u7.1.

7.2.
7.3.

Jugendamt7.4.

Btucbte:
Der Neubau dev in den Punkten 73 ., 7.2.,
7.3., 7.4. - außer Jugendclubs und Spielplätze- genannten Einrichtungen ist ausgeschlossen. 
Ersatzneubauten sind nur dann förderfähig, wenn die Sanierung bzw. Erweiterung gegenüber 
dem Ersatzneubau o.g. Einrichtungen unwirtschaftlich ist.

Ordnung und Sicherheit8. BevölkerungsscLaitz 
Eigenbeirieb des LOS

- Neu- und Umbau von Einrichtungen des Brand-
und Katastrophenscnutzcs z.B. Feuerwachen- und Feuerwehrgerätehäuser
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-Anlage 2 a

Gemeinde / Stad;
Termin: 20. 06.2003

Amt fiir Gemeinde

Antrag
zur Prioritälenliste 2004 

§ 17 GFG □
§ 21 GFG □

Förderbereich

Bezeichnung der Maßnahme:

Erläuterung der Maßnahme und Begründung der Notwendigkeit, Stand der Vorbereitung:

Das GrundsiückUic Liegenschaft befindet sich im Eigentum der Siadt/Gcmcinde Gja □ nein 
bzw. Garantie einer Zweckbindung -langfristiger Pacht- oder Erbbaupachtvertrag Qja üncin

Gesamlwcrtunu'ang 
finanziell bis 3! .12.2G03 (V-ist) 
Bedarf 2004

EUR
EURO
EURO

Beantragung für 2004 
Bedarf Foigejabr 
Beantragung VE

EURO
EURO

für 2004 (bestätigte) 
für 2005 ~

. Nachweis Eigenrnittcitanieii gemäß Rlli 2004 
( 20 %) "

EURO
EURO

für 2004 
für 2C05

EURO
EURO

. Ergeben sich bei dev Maßnahme Foigekostcn? 

. Wenn ja, in weicher Höhe 
davon Fersonalkostcu 

Sachkosten
. Nachweis der Finanzierung der Folgekosten 

(z.3. -iaushaltsplan, Finanzplan)

Cja □ nein
EURO
EURO
EURO

Amtsdirektor/Bürgermcislcr
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-Anlage 2 b-

Gemeindc / Sind!
Termin: 20.06.2003

Amt für Gemeinde

Antrag
zur Prioritätenliste 2004 

§ 21 GFG □

Nur für Straßenbaumaßnahmen

1. Bezeichnung der Maßnahme:

2. Straße nzug: ..Abschnitt

3. Erläuterung da Maßnahme und Begründung der Notwendigkeit:

4. Stand der Vorhere;;.,ug:

Aufgabenstellung mit GrobKostenstelluiig: 
Projekt in Arbeit:
Bestätigte Ausführuugspirmung liegt vor:

□ ja □ nein
□ nein
□ nein

□ ja
□ja

5. Das Vorhaben stellt eine Gcvneinschaftsmaßnahme mit nachfolgend genannten Baulastträgern dar: 
□ Landkreis G Land □ Bund

fi. Vereinbarung als Gemeinschaftsarbeit gemäß § 23 GKG liegt vor:
□ nein□ ja

7. Bei dem Vorhaben harden cs sich um die erstmalige Herstellung bzw. um eine Ausbaumaßnahme
□ Ausbaumaßnahme□ erstmalige Herstellung

S. Das Straßcngrundsiiick befindet sich im Eigentum der Stadl/Gemeinde: 
bzw. bestellen eigentumsglcichc Rechte:

□ ja □ nein
□ ja □ nein

9. Dein Antrag sind folgende Anlagen beizufiigen:

- Unevsichisplan mit Darstellung der Maßnahme im Straßennetz der Stadt/Gemeinde
- Lagepian mit Kennzeichnung der geplanten Gesamtmaßnahmc ggf. nach Bauabschnitten
- Rcgelquerschnitt (Alt/Neu) mit Begründung
- Vereinfachte Kostenrechnung

investitionsmiüei für Siraßcnoaumaßnahmen sind ausschließlich zur Verbesserung der wirtschaftlicher. Verkehrsinfrastruktur zu 
verwenden. Dies schließ; eine Mitteibeantragung für Anliegcrstraßcn - reine Wohnbebauung ohne wirtschaftliche Bedeutung für die 
Entwicklung des Ortes - aus.
Maßnahmen, für die ein heilragsfähiger Aufwand entsteht, werden in der Antragsteiiung nur dann berücksichtigt, wenn eine Satzung 
über die Erhebung von Erschiicßungsbeiträgen nach § 127 Baugesetzbuch (BauGB) oder von Ausbaubeitreigen nach § 8 
Kommunaiabgabengesetz (KAG) in Kraft gesetzt worden ist und die Höhe der Beitragssätze den aktuellen Rechtssprechungen 
genügen.
Hierzu wird durch die Kommunaiaufsicht des Landkreises Oder - Spree eine Einschätzung gegeben.
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. Erseniießungssatzung vorhanden 

Straßenausbausatzung vorhanden

□ ja □ nein

□ ja □ nein

. ln welcher Höhe werden 
Enscüiießungsbeiträgc %EURO

Slraßcnaushaubeiii'äge %EURO

erhoben?

. Gesamiwcrtuiiifang

. abzüglich Erscn!ießungs-/Ausbaubeiträge

EURO

EURO

. zuwenovogsfählger Gesarritwertuirifang 

. Jeciarf 2004

EURO

EURO

. Beantragung für 2004 

. Bedarf Folgejahr

. Beantragung VE für 2004 (bestätigte) 

für 2005

EURO
EURO
EURO
EURO

. Nachweis Eigenmitteiiameil gemäß Rili 2004 
(20 %)

für 2004 EURO

für 2005 EURO

Die Maßnahme wurde bis zur, 31. 12. 2003 (V-Ist) mit 

. Ergehen sich bei der Maßnahme Folgekosten?

. Wenn ja, in welcher Flöhe

.EURO finanziert.

□ ja □ nein

EURO

davon Personaikosten EURO

Sachkosten EURO

. Nachweis der Finanzierung der Foigckostcn 
(z.3. Haushaltsplan, Finanzplan)

Amtsdirektor/Bürgermeistcr
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-Anlage 2 c- 

Gemeindc / Stadt
Termin: 20.06.2003

Amt für Gemeinde

Antrag
zur Prioritätenliste 2004 

§21 CFG □

Nur für Wohnungsbaumaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erläuterung der Maßnahme und Begründung der Notwendigkeit, Stand der Vorbereitung:

Das Grundsüick/die Liegenschaft befindet sich im Eigentum der Stadt/Gemeinde □ ja □ nein

Dem Antrag sind folgende Anlagen beizufügen:.....
- Gcwerkelistc mit Kostenvoranschlägen.................
- bei Komulexinsiandsctzungen Fotociokumcntation

.nveslitionsrnitte! für Wonnungsbauvorhaben sind insbesondere zur Modernisierung und Instandsetzung zu verwenden und sollen 
der Erhaltung von Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung zu sozialverträglichen Mieten dienen. Eine Förderung mit 
GFG Mitteln ist auf Wohnhäuser bis zu 2 WE beschränkt.
In Ausnahmelalien können auch für Vorhaben (Wohnhäuser bis 6 WE), für die nachweislich über die "Richtlinie zur Forcierung cier 
Modernisierung und Instandsetzung von Mietwohnungen" (ModlnstR), veröffentlicht int Amtsblatt fiir Brandenburg, Nr. 46 vom 
19.11.1997 in Verbindung mit dem Runderlass des MSWV vom 02.10.2002 (Amtsblatt Brandenburg Nr. 41 vom 02.10.2002) «ine 
Zuwendungen ausgereich; werden, gemäß GFG § 21 finanzielle Mittel beantragt werden.
Der mit GFG-Mittcin geförderte Wohnraum ist:
- vorrangig an Personen mit besonderen Zugangsschwierigkeilen zum Wohnungsmarkt zu vergeben,
- für 10 Jahre als Mietwohnungen zu binden.
Bei Veräußerung innerhalb der Biiidimgsfrist, ist die Zustimmung des Landkreises Oder-Spree cinzuholen.

. Gesamtwertumfang 

. finanziert bis 3 ■ .12.2.,03 (V-üst) 
. Bedarf 2004 
. Beantragung für 2004 
. Bedarf Foigejanr

. Beantragung VE

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

fiir 2004 (bestätigte) 
fur 2005

EURO
EURO

. Nachweis Eigcnmnteiiantcii gemäß Rili 2004 ( 20 % ) 
für 2004 
für 2005

EURO
EURO

Nachweis Förderaassc.Uuss (Vorhaben bis 6WE) 

gemäß Mod.'nstR

Ergeben sich bei dev Maßnahme Folgekosten?

. Wenn ja, in welcher Höhe 
davon Fersonalkostei.

Sachkosten

□ja üncin

□ja □nein

EURO
EURO
EURO

. Nachweis der .-inanzierung der Foigckosten 
(z.B. Haushaltsplan, Finanzplan)

A mlscl i rek tor/Bürgermeister
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- Anlage 3 - 
Aini/Siacii/Gcmeinae Termin: 20.06.2003

Maßnahmen Prioritätenliste 2004
Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen gemäß § § 17 und 2- GFG

Auflistung der Sc'.m.verpimktinvestitionen gemäß Anträge (Anlage 2a/2b/2c) in der durch die Gemeindevertretung, die 
Stadtverordnetenversammlung, den Amtsausschuss beschlossenen Rangfolge

Lid. Nr. Kurzbczcichnung der Bcreich/Gcmeindc 
Maßnahmen

Beantragung
2004

Beantragung 
VE 2005

Beantragung 
bestätigte VE 2004

i

i

I
i

i

Gesamt

AnitsairektonBürgerrneisicr Vorsitzender Amtsausschuss/Gemeindever- 
tretung/Stadverordnctenversanimlung
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VI2I.). Verzeichnis der Örtchen Märkten, Messen «nd ähnlichen Veranstaltungen für das Jahr 2C03 ;:ur \ 
OiTinngsbeiJÖrdiichcn Verordnung zur Öffnung von Verkaufsstellen anlässlich von Märkten, Messen oder J 
ähi'iiicüei» verar.srai.rr.'gen an Sonntagen ;

(Beschiuss-Nr. 24/32/03)

Der Kreistag beschließt das in der Anlage beigefügte Verzeichnis der örtlichen Märkte, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen für 
das Jahr 2003 zur Grdnungsbchördlichen Verordnung nach § 14 Ladcnschlussgesetz. Das Verzeichnis regelt die Öffnungszeiten von 
Verkaufsstellen anlässlich Konkreter Märkte, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an Sonntagen im Landkreis Oder-Spree.

Anlage 2003

Verzeichna der örtliche.. Mar.oe, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen nach § 14 Ladenschtussgesei/

Gemeinde Anlass Konkret bezeichneter 
Sonn-/Feiertag (§1 (1) 
)erster Sonn/Feiertag nach 
Eröffnung des Marktes, 
der Messe oder der ahnt. 
Veranstaltung (§ 1 Abs. 2)

Einbezogenes Gebiet Öffnungszeiten

rürstenwalde Hochzeits-Messe 23.02.2003 Stadtteil Mitte 12:00 Uhr- 17:00 Um*

Grühlir.gswocnen Gesamtes Stadtgebiet 13:0C Uhr - 18:C0 Uhr11.05.2003

Herosimarkt 14.09.2003 Gesamtes Stadtgebiet 12:00 Uhr-17:00 Uhr
i

r' 26.:0.2003 Stadtteil Milte 12:00 Uhr - *7:00 Uhrärtner- u. 
Zwicbcimarkt

Gosen Frühiir.gsvesi 06.04.2003 Müggclpark Gosen 12:00 Uhr-17:00 Uh i

} 28.09.2003l Merbstfesi Müggclpark Gosen 12:00 Uhr-17:00 Uh i

i Erkner Meima.fcst 25.05.2003 Gesamtes Stadtgebiet 13:00 Uhr-18:00 Uhr

Eisenhütten- I Frühlingsfesi 
stadt I

23.03.2003 Glashüttcnstraße 13:00 Uhr- 18:00 Uhr

Herbstfes; 28.09.2003 Glashüttenstraße 13:00 Uhr-18:00 Uhr

Ueinersclorf j Kinder- u. Dürftest 01.06.2003 „Ihr Teppichfreund“ 12:00 Uhr-17:00 Uhr

i Reitturnier 10.08. 2003 „Ihr Teppichfreund“ 12:00 Uhr- 17:öC Uhr

Tierparxfcst „Ihr Teppichfreund“ 12:00 Uhr-17:00 Uhr14.09. 2003

Storkow 01.05.2003 Storkower Marktplatz 
u. R.-Brcitscheicl-Str.

13:00 Uhr- 18:00 UhrMaifest

! lag des Rad
] Scharmützels

07.09.2003 Storkower Marktplatz 
u. R.-Brcit-scheid-Str.

13:00 Uhr-18:00 Uhr
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IX.,\ Verzeichnis aer örtlichen Märkten, Messen und ähnlichen Veranstaltungen für aas Jahr 20GJ zur 
Gmurigsbenordiichen Verordnung zur Öffnung von Verkaufsstellen anlässlich von Märkten, Messen oder 
ähnlichen Veranstaltungen an Samstagen nach 16:00 Uhr

(3cschluss-Ni\ 25/32/03) '

Der Kreistag beschließt eins in der Anlage beigefügte Verzeichnis der örtlichen Märkte, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen für 
das Jahr 2003 zur Ordnungsbehördlichen Verordnung nach § 16 Ladenschlussgcsctz. Das Verzeichnis regelt die Öffnungszeiten von 
Verkaufsstellen anlässlicn konkreter Märkte, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an Samstagen nach 16:00 ’Jnr im Landkreis 
Oder-Spree.

A.dage 2003

Verzeichnis aer öAkci.en Mihk.e, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen nach § 16 Ladenschlussgesetz

Gemeinde A.Lr.ss Konkret bezeichneter 
Samstag (§1 (1) )erster 
Samstag nach Eröffnung 
des Marktes, der Messe 
oder der ähnl. Veranstal* 
hing (§ 1 Abs. 2)

Einbezogenes Gebiet OiYfiungszeitc-r. i

Fiirstenwalde I Reisemarkt 25.01.. 2003 Stadtteil Mitte (zw. Spreebrücke, 
Groß-/Kleinbahn, Kirchhofstr, 
Dr. W.-Külz-Str.)

bis 18:00 Uhr

! Die Rirsicngaierie 
; feiert Geburtstag

29.03.2003 Stadtteil Mitte bis 18:00 Uhr

| Sommerparly 26.07.2003 Stadtteil Mitte bis 18:00 Uhr
Gosen Bauen + Wohnen 01.11.2003 Miiggelpark Gosen bis 18:00 Uhr

Trödelmarkt 08.11.2003 Müggclpark Gosen bis 18:00 Uhr

Getränke- und 
Speziaü.ücC" aus 
aiier We

15.1!.2003 | bis 18:00 UhrMiiggelpark Gosen
!

I

I Aiitomesse 22.11.2003 Miiggelpark Gosen ois 18:00 Uhr
Müilrose Wciiinachtsrr.arkl 29. 11.2003 Markt bis 19:00 Uhr
Eisenhüuen-
stadt

Markischreierlage 15.-16 KW Lindenallee bis 19.00 Uhr

| ßriiekenfest 16.08.2003 OT Fürstenberg bis 19:00 Uhr
Stadlfest 23.OS.2003 Gesamtes Stadtgebiet bis 19:00 uhr

: Manaschreierlage 37.-3S KW OT Fürstenberg bis 19:00 Uhr
! 04. 10.2003| Harzer Tage Nordpassagen bis 18:00 Uhr

j jugenctföidcrpreis j 01. 11.2003 Nordpassagen bis 18:00 Uhr
Handwerkennesse 08.11.2003 Nordpassagen bis 1S:00 Uhr
Handwerkcrmessc 15. 11.2003 Nordpassagen

Nordpassagen
bis 18:00 Uhr

Herbstfes: 22. 11.2003 bis 18:00 Uhr
Bad Saarow Ostermarkt Letzter Samstag vor Ostern Saarow-Centrum, Ulmenstraße, 

Bahnhofsplatz, Am Kurpark / 
Thermenbereich, Scestraßc, 
Fiirstenwaldcr Chaussee

ois 20:00 Uhr

Seestraßenfest 31.05.2003 Seestraße, Bahnhofs-platz, 
Fiirstenwaldcr Chaussee

ois 19:00 Unr

Kulm rsommer 16.08.2003 Bahnhofsplatz, Ulmenstraße, 
Secstraße (Kurpark), 
Fürstcnwalder Chaussee

bis 19:00 Uhr

Weinr.achtsmarkt Samstag vor dem 2. Advent Bahnhofsplatz, Ulmenstraße/ 
Kirchstraße, Seestraße 
(Kurpark), Fürstenwalder 
Chaussee

bis 20:00 Uhr

] 31.05.2003Beeskow • 750 - Jahrfeier Stadtzentrum. bis 18:00 Uhr
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6. Veränderungen in den Ausschüssen
X.) Beschlüsse ces Kreistages 25,03.2003

(Beschluss ohne/32/03)

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree hat folgende 
Mitglieder in den Ausschüssen berufen:

Im Rcchmingsprüfungsausschuss

Auflösung der Gesamtschule Lindenberg1.

(13eschluss-Nr. 79/32/02

Der Kreistag beschließt die Auflösung der Gesamtschule 
Lincienbcrg zum 31 .G7.2G03.

Fiir Frau Gerinde Stobrawa 
Neu: Frau Monika Pooch

7. Vereinigung der Sparkasse Oder-Spree ri.it de: 
Sparkasse Frankfurt (Oder)

Jugendtorderpian 2003-2006- Fortschrcibung2.

(Beschluss-Nr. i i/32/03)

Der Kreistag bestätigt die Fortschreibung des
Jegendförderpianes 2003-2006 als Arbeitsgrundlage und 
Ergänzungzum Haushaltsplan.

(Beschluss-Nr. 40/32/03)

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree beschließt, die 
Zweck verbandssatzung fiir den Zweckverband Sparkasse 
Oder-Spree .

Redaktionelle oder andere Hinweise der kommunalen 
Aufsichtsbehörde bzw. der Sparkassenaufsichisbehörcie. die 
sich aus der Anwendung und Auslegung des Brandei.burg:- 
schen Sparkassengesetzes und des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit ergeben und den Inhal', der Zweckver
bandssatzung nicht verändern, können bis zum Unterzeich
nungstermin in die Zweckverbandssatzung eingeavbeite. 
werden.

Erlass Widcrspruchsbeschcidcn 
beihiiicrccmlichen Angelegenheiten von Beamten 
durch den kommunalen Versorgungsverband

3. von in

Drancienourg

(Beschluss-Nr. 19/32/G3)

Dev Kreistag beschließt:

Der Landkreis Goer-Spree erleid dem Kommunalen 
Versorgungsverband Brandenburg gern. § 51 der Satzung 
KVBbg-VK- in der Fassung vom lO.Septembcr 2002 das 
Mandat zurr. Erlass von Widerspruchsbescheiden in 
bethilferechtlichen Angelegenheiten.

Der Wkierspruciisbcsciieid ergeht im Namen des Landkreises 
Oder-Spree.

XI.) Auslegung der Jahresabschlüsse des Gtgenbefneocs 
“Bevölkerungsschutz und des Eiger.oeLW.ms 
Kommunales VVirt.scr.aiiSunternelimc-fj

Landkreis Oder-Spree 
Der Landrat

Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 27 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung (EigV) vom 27. 
März 1995 (veröffentlicht im GVBL Des Landes Bmnoer.biirg 
Teil II S. 314), geändert durch die Erste Verordnung zur 
Änderung der EigV vom 04. September 2001 (GVB1.
547) liegen die nachfolgenden Jahresabschlüsse einschließlich 
Bestätigungsvermerkc zur Einsichtnahme öffentlich aus:

- Jahresabschlüsse 1999 und 2000 des Elgenbetricoes 
“Bevölkerungsschutz”
Kreistagsbeschlüsse 3/30/03 und 4/30/03

- Jahresabschluss 2001 des Eigenbetnebes Kommunales 
Wirtschaftsiintcrnehmen
Kreistagsbeschluss 1/30/03

Ort und Zeit der Auslegung:

Landkreis Oder-Spree 
Kämmerei/Zimmer 320 
Breitscheidstr. 7 
15848 Beeskow

während der Sprechzeiten in der Zeit vom 22.0-1. b;s 
29.04.2003.

Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft4.

(Bcschiuss-Nr. 20/32/03)

Der Landkreis GJer-Snree übernimmt eine modifizierte 
AusfailbüTgschau in Höhe von 1.275.404,00 Euro fiir die 
Seniorenheime des Landkreises Oder-Spree gGmbH zur 
Absicherung der Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung 
des Eigenanteils für das Bauvorhaben „Neubau eines 
Aitcnpfiegcheimes in Beeskow“.

S.
; 1

Baubeschiuss 
Erweitcrttngsneübaus 
Gymnasium in Encncr

Errichtung5. zur eines 
Carl-Bechstein-am

(Beschluss-Nr. 28/32/03)

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree beauftragt die 
Verwaltung mit der weiteren Planung und der Errichtung eines 
Erweiterungsneubaus 
Erkner mit vier allgemeinen Unterrichtsräumen, zwei 
Vorbereitungsräumen und einer Aula.

Carl-Bechstcin-Gymnasium inam

Dr. Fehse 
2. Beigeordneter
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XII.) isTeufe£i3eizu..g der Ortsdurchfahrt an der 
Kreisstraße X J7-:7 Abschnitt IG in der Ortslage 
Groß Schauer.

Amtliche 'rekt<:uYhv.uc,;asig

NLtife.s.sGzung der OrtsdurcLiahrt an der Kreisstraße K 
6747 ALschniu tf, ln her Crisiage Groß Schauen

Gemäß § 5 Abs. 2 des Brandenburgischen Straßengesctzes - 
BbgStrG - vom li. Juni 1992 veröffentlich! im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land brandenburg (GVBI. I S. 186), 
geändert durch die branrienburgischc 3auordnung - BbgBO - 
vom 01. Juni 1994 und der Änderung des Brandenburgischen 
Straßengesetzes vom 10. Juni 1999 (GVBi. I S. 211), geändert 
durch Gesetz vom 10.07.2002 (GVBi. I S. 61) wird durch den 
Landkreis Oder-Spree als Baulasüräger der Kreisstraße K 6747 
im Einvernehmen mit der Gemeinde Groß Schauen die 
Ortsdurchfahrt der K 6747 Abschnitt 10 wie folgt festgesetzt:

Beginn der Ortsdurchfahrt: 
km 0,000 (Kreuzung X 67^7 / 3 246)

Ende der Ovtstrurchu.hr'.:
Km 0,190 (Ortsausgang in Richting Philadelphia)

Gesamtlänge cicr Ortsdurchfahr. beträgt 190 m.

Begründung-.

Die Gemeindevertretung tier Gemeinde Groß Schauen hat am 
07.05.01 die AüfsiciLng des ,.A-ham;ngsplanes “Ehemalige 
Gärtnerei’' beschlossen. Diese sieht eine straßenbegleitende 
Bebauung an der XreisstraOe K 6747 Abschnitt 10 und einen 
einmiir.dcnc.en Evschlicßungswcg am Nordrand des
i3ebauuugspiar.es vor.
Zur Zeit befinden sich wesentliche Teiie des
Bccauungspiangeinctes 
Anbauverbotszone nr.cn § 2-, Abs. 1 BbgStrG. Die
Genehmigung des Bebauungsplanes setzt eine 
strüßenrechtiiche Anpassung an den Bebauungsplan voraus.
Mit der Neufassung der Ortsdurchfahrt wird gewährleistet, dass 
an eie Kreisstraße X 67-+7 angrenze Bebauungsgebiet 
“Ehemalige Gär.nerei” der Gemeinde Groß Schauen in den 
Erschließungsbereich der Ortsdurchfahr. der K 6747 Abschnitt 
IC einbezoger. wird.

Einsichtnahme der Eestsetziragsgrcracllagen:

Rechtsbchelfsbelchrung

Gegen diese Festsetzung ist der Widerspruch zulässig. Er ist 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift beim

Landkreis Oder-Spree 
Dezernat III
Amt für Kreisentwicklung 
Breitscheidstr. 3 e, Haus 7 
15841 Beeskow 
zu erheben.

Beeskow, den 25.02.03

Im Auftrag

Gläsmer 
Dczcrnentin 
für Kreisentwicklung, 
Umwelt und Bauwesen

straßenrcchüichender

Die Einsichtnahme in die kartographische Darstellung der 
Ortsdurchfahrt der Gemeinde Groß Schauen ist während der 
Diensistunden in der Amtsvcrwaltung des Amtes Storkow 
sowie beim Bauiasdräger der Kreisstraße, dem Landkreis Oder
Spree, Dezernat für Kreisentwicklung, Umwelt und Bauwesen. 
Amt für Kvcisemwickiüüg, Sachgebiet Tief- und Straßenbau 
möglich.
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3. des Landrates als untere KommunaiaüfsicntsbeBörc^

r 5. Ä.ideiA .gssatzang der Verbandssatzung 
des Wasser- a;.ü Aovvasserzweckverbandes 
“Scacrr.rüizeisee-Sior.<ow/Mark”

Artikel II

Ziffer 1 diese Satzung tritt rückwirkend zum 
31.12.2002 in Kraft.

1.

Satzung zur 6. Änderung der Verbandssatzung des Wasser
lilie! Abwasserzweckverbandes „Seharmiitzelsce- 

Storkow/Mark“ vom 14.12.2000
Die Ziffern 2 und 3 treten rückwirkend zum 
30.01.2001 in Kraft.

2.

Wendisch Rietz, den 20.02.2003 Storkow, den 18.02.2003
Aufgrund der

- §§ 1 und 4 ff. des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVB1. 
Teil 1, S. 194) und des

- § 5 der Gemeincieordnung für das Land Brandenburg 
(GO) vorn 15.10.1993 (GVB1. Teil •, S. 398) in der z.Zt. 
gehenden Fassung

hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasscr- 
zwcckverbandes „Sdiarimitzeisee-Storkow/Mark“ in ihrer 
Sitzung am 13.02.20C3 folgende 6. Änderungssalzung der 
Verbandssatzung vom 14.12.2000 beschlossen:

X.-H. Alert 
Verbandsvorstcher

W. Heiber 
Vorsitzender der 
Vcrbandsversammlung

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung zur 6. Änderung der Verbandssatzung 
vom 14.12.2000 des Wasser- und Abwasserzweckvcrbr.ndes 
„Seharinützcisce-Storkow/Mark“ wire; niermit öffentlich 
bekannlgcgcbcn.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriftcn gemäß § 5 Ans. 4 der 
Gemcindeordnung für das Land Brandenburg (GG) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr gehend gemacht werden 
kann,es sei denn

Artikel *

§ 1 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

Die Wörter „Bad Saarow-Bieskow“ werden durch die 
Wörter „Bad Saatcw ohne den Ortsteil Petersdorf“ 
ersetzt.

i.

a)
eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß offen;.Ich 
bekanntgemacht worden,

der Form- und Verfallvensmange! ist gegenüber dem. 
Wasser- und Abwasserzwecrcveiband „Scnarmü.'zcl- 
see-Storkovv/Mark;‘ vorher gerügt und daoei uie ver
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

a)

b)
b) Die Wörter „Neu Colin“ mit der dazugehörigen 

Stimmer.zahi „5“ werden gestrichen.

in § 1 Abs. 6 wird leigender Satz 4 eingefügt:

„Der ZwccKveröand kann außerdem fiir Dritte Aufga
ben im Sinne der Sätze 1 bis 3 erfüllen.“

§ 1 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

„Die Verbandssvihglicder des Zweckverbandes sind 
verpflichtet, an denselben die zum Zeitpunkt ihres 
Beitritts in ihrem Eigentum befindlichen Anlagen der 
Wasserver- und Abwasscrcntsorgung nach § 1 Abs. 5 
dieser Satzung entschädigungslos zu Eigentum zu 
übergeben.“

c)
2.

3.
Storkow, den 20.02.2003

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher
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anderer Stellen

ii. Bekanntmachung 
Flanungsgemeinschaff Oberland-Spree 
Einladung zur ÖffeniHcncn SKzrng 
Regionalversammlung am öS.35.2033

der Regionaler .Beschlüsse Ser Verjandsversammlung des 
Zv/eckvcrbanoes Abfaiibehandlung Nuthe- 
Spree (ZAR) vom 12. Dezember 2002 in Da- 
bendor,'

i.

oer

09. Öffentliche Sitzung der Regio;.aiver';a;,.n.lL.:.g 
der Regionalen Blanungsgemeinsehuu Oberia.'.ü-Spree

Bekanntmachung der Regionaler Piammgsgemimsehm';: 
Oderland-Spree vom 03.0d.2G05

Die 09. Öffentliche Sitzung der Regionalversaimnlung der 
Regionalen Planungsgemcinschaft Üderianci-Sprec findet am 
05.05.2003, 14:00 - 17:00 Uhr in Frankfurt (Oder), Rathaus, 
Marktplatz 1, Stadtvcrordnetcnsitzur.gssaai, statt.

Ö-Ycnüieher Teil oer SUzi.ng 

1. Beschluss des Winschal'tspiancs 2003 

(Beschluss-Nr. VV 1 UÖ2)

Der Wirlschailsplan 2003 des Zwcckvcrbandcs Abfailbchand- 
iung Nuthe-Spree (ZAB) mit seinen Bestandteilen
- Erfoigsplar.
- Vevmögensplan
- Stellenplan
- Finanzplcm
- Kreditaufnahmen
- Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte
- Verpfiiclnungsermächiigungen

wird festgesetzt.

Das .'nvcstitionsprogramrr; für die Imme 2003 bis 2007 wird 
bestätigt.

Zossen, cen 30.0 i .2.003

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung der Regionalvcrsammiur.g

2. Feststellung der Protokollführung

3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der 
Beschlussfähigkeit

4. Bestätigung der Tagesordnung

5. Genehmigung des Protokolls uer öS. Sitzung der 
Regionalversammlung vom 04.1 i .2002

6. Arbeitsbericht 2002, Arbeiisprogramrn/Tcrminplan 2003

Regionalplan Odcrfand-Spree 
Beschluss über die Aufstellung des sr.cmichcn Tei.ro- 
gionaiplanes „Windenergienutzur.g“

Beschluss zur Eröffnung des förmlichen Le.eiiigur.gs- 
verfahrens sachlicher Teilregionalpimt ..Wieder,ergie- 
nutzung“

Beschluss der Übersicht über ule im förmliche.'. Leiel- 
ligungsverfahren zu beteiligenden Bekömmt und son
stige Stellen

Beschluss Haushaitssaizung und - . meshadspLn 2003

Bericht aktueller Bevolkcrungsprognose für das Lant. 
Brandenburg - Schlussfolgerungen für die Entwick
lung der Region Oderland-Spree

10. Abschlussbericht „Koordinierung zu gepl.aner: 
Standorten von UMTS-Antcnnemrügern der Telekom
munikation in der Region Gcicrland-Spree 
(Planungsstand 2003)

11. Bericht zur Geschäftsbesorgung der RFC O.dS für die
Euroregion Pro Europa Viadrina

12. Sonstiges

13. Schließung der Sitzung

niidebranft 
Vorsitzender tier 
Verbandsversnmmiung

Pützold
Verbandsvorstchcr 7.

8.

9.

Manfred Zalenga 
Vorsitzender
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